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Inbetriebnahme AES-EMCS-Schnittstelle 

Mit der heutigen Inbetriebnahme der AES-EMCS-Schnittstelle wurde festgestellt, 

dass EMCS-Vorgänge zum Teil weiterhin manuell abgeglichen wurden. 

Der manuelle Abgleich führt AES-Seitig dazu, dass die betroffene Ausfuhranmeldung 

nicht angenommen/überlassen werden kann. 

Zur Lösung des Problems muss der EMCS-Versender eine doppelte Änderung des 

Bestimmungsorts durchführen. 

In einem 1. Schritt muss der Versender eine Änderung des Bestimmungsorts auf sich 

selbst durchführen. 

In einem 2. Schritt muss der Versender dann eine Änderung des Bestimmungsorts 

mit Ausfuhr und der gleichen Ausfuhrzollstelle wie in der Ausfuhranmeldung genannt 

durchführen. 
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Die AES-EMCS-Schnittstelle kann dann wieder normal arbeiten. Die 

Ausfuhranmeldung kann angenommen/überlassen werden. 

Die Zollstellen wurden entsprechend gleichlautend informiert. 
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Reinhardt 
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